
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 14.03.2023
Amt: Bauamt Kurzzeichen SB: Frau Eurich
Az.: Römmling

BESCHLUSSVORLAGE NR. 24-2023

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Ausschuss Bau,
Wirtschaft und
Vergabe

28.03.2023 4 0 0 0

Ortschaftsrat Thurland 03.04.2023 3 3 0 0
Ortschaftsrat Raguhn 03.04.2023 6 4 0 2
Ortschaftsrat Marke 13.04.2023 4 4 0 0
Ortschaftsrat Tornau
vor der Heide

20.04.2023 4 4 0 0

Ortschaftsrat Jeßnitz
(Anhalt)

24.04.2023 5 5 0 0

Ortschaftsrat Retzau 25.04.2023 4 4 0 0
Ortschaftsrat Altjeßnitz 25.04.2023 4 4 0 0
Ortschaftsrat Schierau 27.04.2023 5 5 0 0
Ausschuss Bau,
Wirtschaft und
Vergabe

09.05.2023 4 4 0 0

Stadtrat 10.05.2023 0 0 0 0

GEGENSTAND: Sachlicher Teilplan  "Windenergie  2027  in  der  Planungsregion
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg"
Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsicht             

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Siehe detaillierte  Darstellung  des
Sachverhaltes.            

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 7 Abs. 1 Satz 3 Raumordnungsgesetz (ROG)
§ 9 Abs. 1 ROG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2
Landesentwicklungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA)     

Finanzielle Auswirkungen: Nein
Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 

 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  gibt
nachfolgend aufgeführte  Vorschläge,  Anregungen  und  Bedenken  für  einen  Entwurf
des Sachlichen  Teilplans  "Windenergie  2027  in  der  Planungsregion  Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg" einschließlich Strategischer Umweltprüfung. 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 19
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

Anw Ja N E



Detaillierte Darstellung des Sachverhaltes zu BV  24-2023

Aufstellung des Sachlichen Teilplanes "Windenergie 2027 in der Planungsregion
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg" gem. § 7 Abs. 1 Satz 3 ROG (Raumordnungsgesetz).

Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsicht gem. § 9 Abs. 1 ROG i. V. m.
§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LEntwG LSA und Beteiligung an der Festlegung des
Untersuchungsraumes einschließlich des Umfangs des Detaillierungsgrades des
Umweltberichtes.

In Anpassung  an  die  aktuellen  bundes-  und  landespolitischen  Ziele  zur  Nutzung  der
erneuerbaren Energien  beabsichtigt  die  Regionale  Planungsgemeinschaft  Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg einen  Sachlichen  Teilplan  "Windenergie  2027  in  der
Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg"  gem.  §  7  Abs.  1  Satz  3  ROG
aufzustellen. Mit  dieser  Bekanntmachung  wird  das  Aufstellungsverfahren gem.  §  9
Abs. 1 ROG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 2 LEntwG LSA eingeleitet.
Der sachliche  Teilplan  "  Windenergie  2027  in  der  Planungsregion  Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg" soll  textliche  und  zeichnerische  Festlegungen  zur  Nutzung  der
Windenergie enthalten.  Letztere  sollen  in  Form  von  Vorranggebieten  für  die  Nutzung
der Windenergie  und  Vorranggebieten  für  Repowering  von  Windenergieanlagen
festgelegt werden.

Die Regionalversammlung  hat  am  03.03.2023  beschlossen,  den  Sachlichen  Teilplan
"Windenergie 2027  in  der  Planungsregion  Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg"  aufzustellen
und mit  der  Bekanntgabe  der  Allgemeinen  Planungsabsicht  die  beabsichtigten
Auswahlkriterien und  mögliche  Gebietskulisse  der  Vorranggebiete  für  die Nutzung der
Windenergie bzw. für Repowering von Windenergieanlagen vorzustellen.
Das Arbeitspapier  zeigt  die  Auswahlkriterien  und  mögliche  Ziele  und  Grundsätze  der
Raumordnung auf.

Umweltprüfung und Beteiligung
Der aufzustellende  Sachliche  Teilplan  "Windenergie  2027  in  der  Planungsregion
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg" wird  gem.  §  8  Abs.  1  ROG  einer  Umweltprüfung
unterzogen. Dabei  wird  ein  Umweltbericht  entsprechend  §  8  Abs.  1  ROG  erstellt.  Im
Zuge des Beteiligungsverfahrens nach den §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 2 ROG wird für die
Verfahrensbeteiligten und für die Öffentlichkeit  die Gelegenheit bestehen, zum Entwurf
des Sachlichen  Teilplans  "Windenergie  2027  in  der  Planungsregion  Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg" und zum Umweltbericht Stellung zu nehmen.

Aufforderung zur Mitteilung von Vorschlägen
Vorschläge, Anregungen  oder  Bedenken  für  einen  Entwurf  des  Sachlichen
Teilplans "Windenergie 2027 in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg"
einschließlich Strategischer  Umweltprüfung  müssen  bis  zum  31.05.2023  an  die
Regionale Planungsgemeinschaft  Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg  übermittelt
werden.

Hinweis:
Es handelt sich noch nicht um einen Entwurf i. S. d. § 9 Abs. 2 ROG.
Anlagen
Bekanntmachung der Allgemeinen Planungsabsicht
Allgemeine Planungsabsichten -Textteil
Allgemeine Planungsabsichten - Arbeitskarte
Scopingunterlage Umweltprüfung             


